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SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/2074 
18. Wahlperiode 2014-09-17 

Kleine Anfrage 
 
des Abgeordneten Sven Krumbeck (PIRATEN) 
 
und 
 

Antwort 
 
der Landesregierung - Ministerin für Schule und Berufsbildung 

Kostenanteile der Kreise und kreisfreien Städte zur Abgeltung urheberrechtli-
cher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien 

 
 

Vorbemerkung des Fragestellers: 

Jährlich stellt die Landesregierung den Kreisen und kreisfreien Städten die Kosten-

anteile zur Abgeltung der urheberrechtlichen Ansprüche für die Vervielfältigung von 

Unterrichtsmaterialien nach §§ 52a und 53 Urheberrechtsgesetz in Rechnung. 

 

1. Wie haben sich die Kostenanteile in den Jahren 2012, 2013 und 2014 entwi-

ckelt? Es wird gebeten, die Frage aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien 

Städte sowie Schularten zu beantworten. 

 

Antwort: 

Die Kostenanteile zur Abgeltung der urheberrechtlichen Ansprüche nach §§ 52 a und 

53 Urheberrechtsgesetz (UrhG) - aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städ-

ten - der Jahre 2012 bis 2014 können der Anlage entnommen werden. Eine Auf-

schlüsselung nach Schularten kann nicht erfolgen, da sich die Kostenanteile nach 
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der Bevölkerungszahl in den jeweiligen Kreisen und kreisfreien Städten und nicht 

nach Schulen bzw. Anzahl der Schülerinnen und Schüler bemessen. 

 

2. Wie erklärt die Landesregierung diese Entwicklung? 

 

Antwort: 

Die Entwicklung der Kostenanteile für die Kreise und kreisfreien Städte hängt maß-

geblich von den Gesamtkosten ab, die der Vertragspartner, die Verwertungsgesell-

schaft Wort (VG Wort), den Ländern insgesamt jährlich in Rechnung stellt. In einem 

zweiten Schritt werden die Kostenanteile regelmäßig festgelegt in Abhängigkeit von 

den Bevölkerungszahlen der Kreise und kreisfreien Städte. Aus der Anlage sind so-

wohl die Entwicklung der Gesamtkosten nach §§ 53 und 52a UrhG als auch die je-

weiligen Kostenanteile der Kreise und kreisfreien Städte ersichtlich. 
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